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Ortliche Bauvorschriften zur Ortsgestaltung der
Gemeinde Eichenau

Ortsgestaltungssatzung

Die Gemeinde Eichenau erlasst aufgrund Art. 81 (1) Nr. 1 und Nr. 5 Bayerische Bauordnung
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBL. S. 588, BayRS 2132-
1-B), zuletzt geandert durch § 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBL. S. 605),
folgende 6rtliche Bauvorschrift als

Satzung
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Praambel

Die Gemeinde Eichenau folgt seit ihrer Entstehungszeit dem Leitbild einer Gartenstadt (vgl.
Planung Heimgartensiedlung Eichenau 1916). Das Ortsbild ist gepragt durch

e starke Durchgriinung der Baugrundstiicke,

e durchgangige, begriinte Vorgartenzonen von mind. 5 Metern Tiefe

e offene Einfriedungen, die die optische Einbeziehung der Vorgarten in den
offentlichen StraBenraum erméglichen.

Es ist das planerische Ziel der Gemeinde, den Gartenstadtcharakter langfristig zu erhalten,
zu sichern und zu starken. Dazu trifft die Gemeinde ortliche Bauvorschriften zur Gestaltung
von baulichen Anlagen (Haupt- und Nebengebduden sowie Einfriedungen), zur
Vermeidung von Bodenversiegelungen, zu nicht begriinten Steingarten (Schottergarten)
sowie ahnlich eintdnigen Flachennutzungen mit hoher thermischer oder hydrologischer
Last oder erheblich unterdurchschnittlichen 6kologischen oder wohnklimatischen Wert,
sowie zu Fassaden- und Dachbegrinungen.
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Dabei wird der Gartenstadtbereich anhand des festgesetzten Geltungsbereichs von den
sonstigen Bereichen, in denen die Satzung nicht gilt, abgegrenzt.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
3)

(4)

§1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt im gesamten Gemeindegebiet. Ausgenommen sind Bauvorhaben
unmittelbar an der HauptstraBe, der SchillerstraBe sowie der BahnhofstraBe. AuBerdem
ausgenommen sind dartber hinaus festgesetzte Gewerbegebiete.
(siehe Anlage 1 Lageplan).

Die Satzung gilt fir genehmigungspflichtige und nicht genehmigungspflichtige
bauliche Anlagen.

Die Satzung gilt nicht, soweit in einem Bebauungsplan abweichende Festsetzungen
getroffen sind.

§2
Hohenlage von Gebauden, Abgrabungen und Aufschiittungen

Bei Errichtung oder Anderung von baulichen Anlagen ist die natiirliche
Gelandeoberflache zu erhalten.

Die Oberkante FertigfuBboden Erdgeschoss darf hochstens 50 cm Gber der Oberkante
der nachstliegenden 6ffentlichen Verkehrsflache liegen.

Lichtgraben und Abgrabungen an Gebauden sind mit einer Breite von héchstens einem
Drittel der Gebaudelange, jedoch max. 3 Metern zuldssig. Die Zulassigkeit von
KellerauBentreppen bleibt hiervon unberihrt. Im Rahmen der hdéchstzuldssigen
Wandhoéhe sind Gelandeabgrabungen und -aufschiittungen an Gebauden bis zu 0,50
m allgemein zulassig.

§3
Haupt- und Nebengebaude

Der Hauptbaukorper soll eine erkennbare rechteckige Grundflache haben.
Die Hauptfirstrichtung soll parallel zur Langsseite verlaufen.

Doppelhauser, Reihenhduser, Garagenreihen und jede andere zusammengebaute
Hausergruppe gelten als eine bauliche Anlage.

Die Breite der Hauptbaukdrper (Giebelbreite, ohne Berlicksichtigung untergeordneter
Bauteile) darf maximal 12 m betragen.
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(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Die Lange der Hauptbaukoérper (=Traufseite, ohne Berlcksichtigung untergeordneter
Bauteile) darf maximal 20 m betragen.

Bei Grenzbebauung sind Wand- und Dachflachen an der StraBenseite grundsatzlich
profil- und flachenbilindig auszubilden. Ausnahmen sind in Bezug auf Garagengebdude
insbesondere dann zuldssig, wenn ein Anbau an den Altbestand des
Nachbargrundstlicks heutigen Nutzungsanspriichen nicht entspricht.

§4
Dacher

Fir Haupt- und Nebengebaude darf die zulassige Dachneigung maximal 45° betragen.

Frei kragende Dachlberstande vor Wanden sind mit hdchstens 0,80 m auszufihren.
Dachiberstande an kleinen Vorbauten, Gauben, Quer- und Zwerchgiebeln sind
entsprechend zu verringern. Ein Dachlberstand bis hdchstens 1,20 m ist zuldssig, wenn
der Uberstand gestiitzt ausgefihrt wird.

Auf einer Dachflache sind entweder Dachgauben oder Dacheinschnitte zulassig.

Dachgauben (allseitig von Dachflaichen umgeben), Zwerchgiebel (mit der AuBenwand
bindig) und Quergiebel/ Wiederkehren (vor die AuBenwand vortretend) sind nur bei
einer Mindestdachneigung von 28° Grad zulassig. Der seitliche Abstand zwischen
Gauben, Zwerchgiebeln, Quergiebeln und Dachflachenfenstern muss zueinander und
zum Ortgang hin mindestens 1,50 m betragen. Die Firsthohe von stehenden Gauben,
Zwerch- und Quergiebeln muss mindestens 0,75 m unter dem First des Hauptbaukérpers
liegen.

Dachgauben, Zwerchgiebel, Quergiebel und Dachflachenfenster missen im Verhaltnis
zur sichtbaren Gesamtdachflache deutlich untergeordnet sein. Sie dirfen in der
Firstrichtung insgesamt maximal ein Drittel der gesamten Gebaudeldnge einnehmen
und jeweils maximal 3,60 m AuBenbreite aufweisen.

Traufen von rechtwinkelig einlaufenden Quergiebeln mussen in gleicher Hohe
weitergefihrt oder mit einem Hohenversatz von mindestens 0,75 m angesetzt werden.

Dachflachenfenster sind an einer unteren oder oberen waagerechten Begrenzungslinie
anzuordnen.

Dacheinschnitte sind zuldssig. Sie mussen im Verhaltnis zur sichtbaren
Gesamtdachflache deutlich untergeordnet sein. Sie dirfen insgesamt maximal ein
Drittel der gesamten Gebdudeldnge einnehmen und jeweils maximal 3,60 m
AuBenbreite aufweisen.

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind in Verbindung mit Gebdauden nur auf dem
Dach und an der Fassade bzw. Briistungselementen (siehe § 5) zuldssig. Auf geneigten
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Dachern sind sie im Neigungswinkel der Dachhaut zu errichten; ein Abstand zur
Dachhaut von maximal 0,2 m ist zuldssig. Auf Flachdachern sind aufgestdnderte
Anlagen zulassig. Sie durfen die Attikahdhe um 1,0 Meter Gberschreiten.

(10)Flachdacher (Haupt- und Nebengebdude), soweit sie nicht als Dachterrassen

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

ausgebildet sind oder fir Solarthermie-/Photovoltaikanlagen genutzt werden, sind
mindestens extensiv zu begrinen.

§5
Fassadenbegriinung und -solarmodule

Offnungslose Fassaden sind mit Klettergehélzen zu begriinen. Das Gleiche gilt fiir
Fassadenteilfldichen soweit diese eine 6ffnungslose Flache von mind. 30 m? darstellen
und nicht durch Solarmodule beansprucht werden.

Fassaden- und Bristungssolarmodule sind parallel zur Fassade bzw. zur Bristung zu
errichten; ein Abstand zur Fassade von maximal 0,2 m ist zulassig. Solarmodule mussen
einen Abstand von mindestens 0,3 m zur Gebaudekante, zu Fassaden6ffnungen und
zum unteren Geldandeanschluss einhalten; die Modulteile sind in rechteckigen, nicht
abgestuften Flachen anzuordnen. Eine Aufstanderung (Schragstellung) der Fassaden-/
Bristungsmodule ist nicht zulassig.

§6

Unbebaute Fliachen auf Baugrundstiicken

Unbebaute Flachen der bebauten Grundstlicke sind entsprechend der Bayerischen
Bauordnung naturnah und wasseraufnahmefahig anzulegen sowie zu begriinen oder
zu bepflanzen.

Fir die Pflanzungen werden Gehodlze entsprechend der Pflanzliste mit
standortgerechten und stadtklimavertraglichen Geholzen nach Anlage 2-empfohlen.
Diese enthalt Arten und Sorten, die fir den Geltungsbereich besonders geeignet sind.

Bodenversiegelungen, nicht begriinte Steingarten (Schottergarten) sowie &hnlich
eintonige Flachennutzungen mit hoher thermischer oder hydrologischer Last oder
erheblich unterdurchschnittlichen 6kologischen oder wohnklimatischen Wert sind
unzulassig.

Versickerungsunfahige Bodenbeldge sind bei Zufahrten, Vorplatzen von Stellplatzen
und Stellplatzen unzulassig.
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)

®3)

(4)

(1)

(2)

§7

Einfriedungen

Einfriedungen dirfen eine H6he von 1,20 m Uber dem bestehenden Geldande nicht
Uberschreiten. Einfriedungen sind sockellos mit einem Bodenabstand von mindestens
0,10 m herzustellen.

Geschlossene Einfriedungen aus Mauer-, Bretter- oder Plattenwerk, Kunststoff,
Gabionen sowie Einfriedungen aus Kunststein, Kunststoffstaben, Stacheldraht oder
Rohrmatten sind unzulédssig. Diese dirfen auch hinter Einfriedungen nicht aufgestellt
werden.

Grenzstandige Heckenpflanzungen sind nur mit einer maximalen H6he von 2,0 m
zuldssig. Es wird empfohlen Heckenpflanzungen (lebende Zaune) nur als
standortgerechte und stadtklimavertragliche Gehélzen nach Anlage 2 vorzunehmen.

Terrassentrennwande sind mit einer Hohe von maximal 2,0 m Uber dem bestehenden
Geléande und einer Tiefe von max. 3,0 m zulassig.

§8

Tiefgaragen

Tiefgaragen sind zur Erhaltung des natirlichen Gelandes soweit wie méglich unter den
Gebauden anzuordnen. Auf vorhandenen Baumbestand ist Rlcksicht zu nehmen.

Die durchwurzelbare Bodenlberdeckung von Tiefgaragenflaichen und sonstigen
Gelandeunterbauungen muss mind. 80 cm betragen. Hiervon ausgenommen sind
Zuwegungen oder Terrassen.

§9

Abweichungen

Abweichungen von dieser o6rtlichen Bauvorschrift kénnen nach Art. 63 BayBO vom
Landratsamt im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt werden.

§10
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 79 Abs. 1 BayBO kann mit GeldbuBe bis zu 500.000,-- € belegt werden, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 2 Abgrabungen und Aufschittungen vornimmt;

2. entgegen § 3 die Gestaltung von Haupt- und Nebengebduden vornimmt;

3. entgegen § 4 Dacher gestaltet;

4. entgegen § 5 Fassadenbegriinung nicht vornimmt
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6. entgegen § 6 unbebaute Flachen anlegt oder versiegelt
7. entgegen § 7 Einfriedungen errichtet
8. entgegen § 8 Tiefgaragen errichtet.

§11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Eichenau, den 01. Oktober 2025

Gemeinde Eichenau

Peter Minster

Erster BUrgermeister

Anlage 1 Geltungsbereich
Anlage 2 Pflanzliste

In _der vorstehenden Textfassung der Ortsgestaltungssatzung ist der Inhalt folgender
Anderungen beriicksichtigt:

Die ortlichen Bauvorschriften zur Ortsgestaltung der Gemeinde Eichenau vom 01.10.2025
(Ortsgestaltungssatzung - OGS) wurde mit der 6ffentlichen Bekanntmachung lber die
Niederlegung in der Gemeindeverwaltung an den amtlichen Gemeindetafeln am
07.10.2025 bekannt gemacht.

Anderungen und Berichtigungen vorbehalten. Rechtlich verbindlich ist ausschlieBlich der
niedergelegte oder in den jeweiligen Amtsblattern (Mitteilungsblatt) bekanntgemachte
Satzungstext.
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Gemeinde Eichenau

Peter MUnster
Erster Blrgermeister
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Grüner Michaela
Textfeld
Eichenau, den 01. Oktober 2025
Gemeinde Eichenau


Peter Münster
Erster Bürgermeister
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Anlage 2
Zur Ortsgestaltungssatzung der Gemeinde Eichenau

Empfehlung Pflanzliste

Stadtklimavertragliche heimische Laubbdume

e Acer campestre L. subsp. campestre Feld-Ahorn

e Acer platanoides L. Spitz-Ahorn

e Alnusincana (L) Moench Grau-Erle

e Betula pendula Roth Sand-Birke

e Carpinus betulus L. Gewdhnliche Hainbuche

e Populus alba L. Silber-Pappel

e Populus tremula L. Zitter-Pappel

e Prunus avium (L.) L. var. avium Vogel-Kirsche

e Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens Flaum-Eiche
e Sorbus aria (L.) Crantz Echte Mehlbeere

e Sorbus badensis Dull. Badische Eberesche

e Sorbus domestica L. Speierling

e Sorbus x thuringiaca (Ilse) Fritsch Thiringer Mehlbeere
e Sorbus torminalis (L.) Crantz Elsbeere

e Tilia cordata Mill. Winter-Linde

Insektenfreundliche Klettergehoélze

e Erdbirne (Apios americana)

o Klettertrompete (Campsis radicans)

e Alpen-Waldrebe (Clematis alpina)

e Gold-Waldrebe (Clematis tangutica)

e [talienische Waldrebe (Clematis viticella)
e Schlingknéterich (Fallopia baldschuanica)
e Efeu (Hedera helix)

e Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris)

e Winterjasmin (Jasminum nudiflorum)

e Geil3blatt (Lonicera henryi)

e Wilder Wein (Parthenocissus tricuspidata)
e Kletter- und Ramblerrosen (Rosa)

e Kriechrose (Rosa arvensis)

e Brombeeren (Rubus)

e Chinesischer Blauregen (Wisteria sinensis)
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Hecken

e Berberis vulgaris (Gemeine Berberitze) (nicht neben Getreidefeldern)
e Cornus mas (Kornelkirsche)

e Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) (leicht giftig)

e Corylus avellana (Haselnuss)

e Crataegus laevigata (Zweigr. WeiBdorn) (nicht in Obstanbaugebieten)
e Crataegus monogyna (Eingr. WeiBdorn) (nicht in Obstanbaugebieten)
e Euonymus europaea (Pfaffenhitchen) (giftig)

e Frangula alnus (Faulbaum) (giftig)

e Hippophae rhamnoides (Sanddorn)

e Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) (Leicht giftig)

e Ligustrum vulgare (Liguster) (leicht giftig)

e Prunus spinosa (Schlehe)

¢ Rhamnus cathartica (Kreuzdorn) (leicht giftig)

e Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)

e Rosa arvensis (Feld-Rose)

e Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

e Sambucus racemosa (Roter Holunder)

e Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) (leicht giftig)

e Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) (leicht giftig)

e Wildrosen

e Ilex aquifolium (llex) (leicht giftig)

e Cytisus scoparius (Besenginster) (leicht giftig)

e Salixin Sorten (Weiden)

Vorgartenbepflanzungen

e Glockenblumengewachse: alle Glockenblumen-Arten, aber auch Sandglockchen
(Jasione),

e Teufelskralle

e Rauhblattgewachse: Natternkopf, VergiBmeinnicht, Lungenkraut, Borretsch,
Beinwell

e Korbblutler:

e Alant, Greiskraut, Hundskamille Schafgarbe, Rainfarn

e Flockenblumen, Disteln

e Habichtskraut, Lowenzahn, Bitterkraut, Wegwarte, Ferkelkraut

e Schmetterlingsblitler: Hornklee, Klee, Schneckenklee bzw. Luzerne, Hufeisenklee,
Esparsette,

e Kronwicke, Platterbse, Hauhechel, Wicke etc.

e Kreuzblitler: Kohl, Senf, Rauke, Schoterich, Rettich, auch Brunnenkresse,
Sumpfkresse,

e Schaumkraut, Blaukissen, Steinkraut, Nachtviole
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e Lippenblitler: Ziest, Salbei, Schwarznessel, Gamander, Taubnessel, Lavendel,
Herzgespann, Minze,

e Katzenminze, Salbei

¢ Rosengewadchse: Fingerkraut

e Doldenblitler: Mohre, Kerbel, Mannstreu

e Resedengewachse: Reseda

e Primelgewachse: Gilbweiderich, Blutweiderich, Schlisselblumen

e Dickblattgewachse: Fetthenne

e GeilBblattgewachse: Witwenblume, Skabiosen

e Malvengewachse: Malven, Eibisch

Eichenau, 01. Oktober 2025

Gemeinde Eichenau

Peter MUnster
Erster Blrgermeister






